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Doppelte Haushaltsführung: Auf Namen des Ehepartners angemietete Zweitwohnung ist nicht 
absetzbar

Arbeitnehmer, die aus beruflichen Gründen im Inland einen doppelten Haushalt unterhalten, dürfen 
die Kosten für ihre Beschäftigungswohnung (Zweitwohnung) mit höchstens 1.000 EUR pro Monat 
als Werbungskosten abziehen. Unter diesen Abzug fallen beispielsweise Mietzahlungen, Nebenkos-
ten, Pkw-Stellplatzmieten sowie Reinigungs- und Renovierungskosten.
Ein neues Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) zeigt, dass es für die Absetzbarkeit von Zweitwoh-
nungskosten bei Ehepaaren von zentraler Bedeutung ist, wer den Mietvertrag abgeschlossen hat. Im 
zugrunde liegenden Fall hatte ein zusammen veranlagtes Ehepaar geklagt. Die Ehefrau hatte aus 
beruflichen Gründen eine doppelte Haushaltsführung unterhalten und wollte die Kosten ihrer 
Zweitwohnung als Werbungskosten absetzen. Der Haken an der Sache: Der Mietvertrag für diese 
Wohnung war allein von ihrem Ehemann unterzeichnet worden; er hatte auch die Miete einschließ-
lich der Nebenkosten von seinem Konto gezahlt.
Der Bundesfinanzhof (BFH) entschied, dass die Ehefrau die Kosten der Zweitwohnung nicht als 
Werbungskosten absetzen darf, da sie diese nicht selbst getragen hatte. Der Ehemann hatte die 
Miete als Mieter und somit Schuldner auf eigene Rechnung geleistet; es lag kein abgekürzter Zah-
lungsweg vor.

Hinweis: Der BFH erklärte zudem, dass auch Mietzahlungen von einem gemeinsamen Ehegatten-
konto nicht absetzbar sind, wenn der Schuldner der Miete derjenige Ehepartner ist, der keine dop-
pelte Haushaltsführung unterhält. In der Praxis sollte daher unbedingt darauf geachtet werden, dass 
ein Mietverhältnis für eine Zweitwohnung nur von demjenigen Ehepartner eingegangen wird, der 
die Kosten später auch absetzen will.

Breitfeld Nitsche und Partner Steuerberatungsgesellschaft
Neuer Wall 26–28  |  20354 Hamburg  |  Tel. +49 (0)40 36 77 55  |  Fax +49 (0)40 36 72 54

e-mail | mail@bnp-steuerberatung.hamburg  |  web | www.bnp-steuerberatung.hamburg



Grundstückserwerb: Auch Geldausgleich für übernommene Ökokonten gehört zur Gegenleistung

Sogenannte Ökopunkte werden in Deutschland eingesetzt, um bauliche Eingriffe in die Natur auszu-
gleichen. Sofern ein Bauherr den notwendigen Ausgleich nicht direkt auf seinem eigenen Grund-
stück vornehmen kann, kommt diese Umweltwährung ins Spiel: Naturschutzmaßnahmen, wie die 
Umwandlung eines Ackers in eine artenreiche Wiese oder die Renaturierung von Flächen, werden 
im Vorfeld von Landwirten oder Kommunen auf einem sogenannten Ökokonto gesammelt und in 
Ökopunkte umgerechnet. Der Bauherr kauft dann die benötigten Ökopunkte, um seine gesetzliche 
Ausgleichspflicht zu erfüllen.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich entschieden, dass auch Zahlungen für übernommene Öko-
konten zur grunderwerbsteuerlichen Gegenleistung gehören. Im zugrunde liegenden Fall hatte eine 
Stiftung ein ökologisch wertvolles Grundstück erworben, für das der Voreigentümer ein Ökokonto 
hatte einrichten lassen. Für die Übernahme der auf dem Grundstück ruhenden Ökopunkte hatte die 
Stiftung einen Geldausgleich gezahlt, auf den das Finanzamt Grunderwerbsteuer berechnete.
Die Stiftung wollte den Steuerzugriff abwenden und argumentierte, dass die Ökopunkte vom Eigen-
tum am Grundstück trennbar seien und somit nicht der Grunderwerbsteuer unterliegen dürften. 
Der BFH widersprach jedoch und erklärte, dass die Ökopunkte den besonderen naturschutzrechtli-
chen Zustand des Grundstücks repräsentierten und der Aufwand für deren Übernahme ebenfalls 
auf den Eigentumserwerb des Grundstücks entfällt.
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Kommunikation mit den Finanzgerichten: Klageschriftsatz muss gegenüber dem Finanzamt elekt-
ronisch eingereicht werden

Seit 2022 müssen Rechtsanwälte, Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts ihre 
Schriftsätze, Anträge und Erklärungen an die Gerichte zwingend als elektronisches Dokument über-
mitteln - die Papierform ist für diese "professionellen Einreicher" seitdem grundsätzlich nicht mehr 
erlaubt. Rechtsanwälte müssen für diese Zwecke ein besonderes elektronisches Anwaltspostfach 
(beA) nutzen. Für Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts existiert das besonde-
re elektronische Behördenpostfach (beBPo).
Seit dem 01.01.2023 müssen auch Steuerberater ein besonderes elektronisches Steuerberaterpost-
fach (beSt) führen, so dass auch sie zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten verpflich-
tet sind.
Ein Steuerberater aus Bayern hat kürzlich vor dem Bundesfinanzhof (BFH) vergeblich versucht, die 
elektronische Einreichungspflicht zu umgehen. Er hatte im Jahr 2023 eine Klage noch per Telefax 
eingereicht (als Prozessbevollmächtigter), was vom Finanzgericht München (FG) als unzulässig 
eingestuft worden war. Der Berater berief sich auf eine Regelung aus der Finanzgerichtsordnung, 
nach der die Klagefrist als gewahrt gilt, wenn die Klage rechtzeitig beim zuständigen Finanzamt (FA) 
- statt bei Gericht - angebracht wird. Da der Berater die Klage tatsächlich an das Amt statt an das 
Gericht gefaxt hatte, sah er sich im Recht.
Der BFH urteilte jedoch, dass die Möglichkeit der alternativen Klageübersendung an das FA nicht 
dazu führt, dass die elektronische Übermittlungspflicht für professionelle Übermittler ausgehebelt 
wird. Nach Auffassung der Bundesrichter ist die Pflicht zur elektronischen Kommunikation nicht nur 
auf Klageerhebungen unmittelbar gegenüber dem FG beschränkt. Auch wenn sich professionelle 
Einreicher mit ihrer Klage direkt an das FA wenden, müssen sie die formalen Anforderungen einhal-
ten, die verfahrensrechtlich für Schriftsätze, Anträge und Erklärungen an die Gerichte gelten.

Hinweis: Da der Steuerberater seine Klage erst nach Ablauf der Klagefrist über sein beSt eingereicht 
hatte und ein Antrag auf Wiedereinsetzung scheiterte, konnte der Kläger seine Rechte im Ergebnis 
nicht mehr vor Gericht geltend machen, sondern musste eine ablehnende Einspruchsentscheidung 
des FA gegen sich gelten lassen.
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Versäumte Klagefrist: Zustellungsdefizite bei privaten Postdienstleistern rechtfertigen späteren 
Fristbeginn

Wer mit einer Einspruchsentscheidung seines Finanzamts (FA) nicht einverstanden ist, kann Klage 
vor dem Finanzgericht (FG) erheben - die Frist hierfür beträgt einen Monat ab Bekanntgabe der 
Einspruchsentscheidung. Der maßgebliche Bekanntgabezeitpunkt wird von der Abgabenordnung 
(AO) bei inländischer Postversendung am vierten Tag nach Aufgabe des Schriftstücks zur Post ange-
nommen, sofern er nicht zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich zugegangen ist.
Dass diese sogenannte Bekanntgabefiktion der AO nicht in Stein gemeißelt ist, zeigt ein neues Urteil 
des Bundesfinanzhofs (BFH). Im zugrunde liegenden Fall hatte das FG Münster eine Klage zunächst 
als verfristet abgewiesen, da sie außerhalb der (mit Bekanntgabefiktion berechneten) Klagefrist 
eingegangen war. Die Klägerseite hatte hiergegen vorgetragen, dass deren Prozessbevollmächtigter 
die Einspruchsentscheidung tatsächlich erst sechs Tage nach dem Versanddatum erhalten hatte und 
sich die Klagefrist ausgehend von diesem späteren Termin berechnen müsse. Sie verwiesen auf 
einen unzuverlässigen privaten Postdienstleister und waren der Ansicht, dass ihre Klage daher noch 
fristgerecht eingegangen sei.
Der BFH beleuchtete die Zustellprozesse des vom FA beauftragten privaten Postdienstleisters und 
kam zu dem Ergebnis, dass berechtigte Zweifel an einer Bekanntgabe im Rahmen der Bekanntgabe-
fiktion bestünden. In dem Gewerbegebiet, in dem das Büro des Prozessbevollmächtigten belegen 
war, hatte der private Postdienstleister seine Post regelmäßig nur von Dienstag bis Freitag zugestellt. 
Allein die Post für die Samstagszustellung wurde ausnahmsweise standardmäßig am darauffolgen-
den Montag zugestellt. Insoweit war nicht sichergestellt gewesen, dass die von dem Dienstleister an 
einem Freitag beim FA abgeholte Einspruchsentscheidung zuverlässig innerhalb der (damals noch 
dreitägigen) Bekanntgabefiktion zuging.
Der private Postdienstleister hatte nach dem festgestellten Geschehensablauf nicht sicherstellen 
können, dass in der im Gewerbegebiet belegenen Adresse die am Freitag vom Kunden aufgegebene 
oder abgeholte Post mit einer 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit innerhalb von drei Tagen ausgelie-
fert wurde; diese Prozentgrenze ist in der Post-Universaldienstleistungsverordnung festgelegt. 
Angesichts eines solchen strukturellen Zustellungsdefizits war die Bekanntgabevermutung nach 
Gerichtsmeinung entkräftet. Für die Fristberechnung galt somit der spätere tatsächliche Bekanntga-
betag, so dass die Klage noch fristgerecht erhoben worden war.

Hinweis: Gilt eine Klagefrist zunächst als versäumt, kann es sich also mitunter lohnen, einen Blick auf 
die Zustellungsabläufe bei den eingeschalteten Postdienstleistern zu werfen. Auf diese Weise kann 
vor Gericht möglicherweise glaubhaft gemacht werden, dass die Bekanntgabe tatsächlich erst 
verspätet erfolgt war und die Klagefrist somit gewahrt ist.
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Keine Kumulation bei Ehrenämtern: Nicht jede Aufwandsentschädigung ist steuerfrei

Viele Tätigkeiten in Vereinen oder Gemeinden werden nicht gegen Entgelt erbracht, sondern als 
Ehrenamt ausgeübt. Dafür braucht es Menschen, die bereit sind, sich für die Gemeinschaft zu enga-
gieren. Für manche Tätigkeiten erhält man allerdings eine Erstattung der durch das Ehrenamt entste-
henden Aufwendungen. Im Steuerrecht gibt es die Ehrenamtspauschale, durch die ein bestimmter 
Teil dieser Erstattung steuerfrei bleibt. Doch was gilt, wenn jemand mehrere Ehrenämter ausübt? 
Erhöht sich dann die Pauschale? Das Finanzgericht Sachsen (FG) musste sich mit dieser Frage befas-
sen.
Die Klägerin wurde zusammen mit ihrem Mann zur Einkommensteuer veranlagt. Sie war ehrenamtli-
che Ortsvorsteherin des Ortsteils A der Gemeinde B und zugleich Mitglied des Ortschaftsrats. Hier-
für erhielt sie eine Aufwandsentschädigung von insgesamt 5.152 EUR. Das Finanzamt berücksich-
tigte davon lediglich 2.496 EUR als steuerfrei und den Rest als Einkünfte aus nichtselbständiger 
Arbeit.
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Die gezahlte Aufwandsentschädigung fällt grundsätz-
lich unter die Ehrenamtspauschale, da sie aus öffentlichen Mitteln stammt. Der Klägerin entstanden 
als Ortsvorsteherin jedoch keine nachweisbaren Aufwendungen in Höhe der erhaltenen Entschädi-
gung. Ob die Entschädigung den tatsächlichen Aufwand des Empfängers übersteigt, bemisst sich 
danach, ob Personen in gleicher dienstlicher bzw. ehrenamtlicher Stellung im Durchschnitt der Jahre 
Aufwendungen etwa in Höhe der Aufwandsentschädigung erwachsen.
Nach diesen Grundsätzen war die im Streitjahr 2020 gezahlte Aufwandsentschädigung von 200 
EUR monatlich, also 2.400 EUR jährlich, als steuerfrei zu behandeln. Das Finanzamt hatte sogar 
einen höheren Betrag berücksichtigt, was das FG allerdings nicht zuungunsten der Klägerin korrigie-
ren durfte. Ein noch höherer steuerfreier Betrag war jedoch nicht gerechtfertigt. Die Tätigkeit als 
Ortschaftsrätin begründete keinen zusätzlichen Anspruch auf eine weitere steuerfreie Entschädi-
gung. Die Doppelfunktion führt daher nicht zu einer kumulativen Anwendung der Steuerfreibeträge 
für Ortsvorsteher und für Ortschaftsräte.
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Private Rentenversicherung: Alles auf einmal oder lieber monatlich?

Bei einer privaten Rentenversicherung können Sie oft wählen, ob Sie sich den Versicherungsbetrag 
auf einmal auszahlen lassen oder eine monatliche Rente beziehen möchten. Bei dieser Entscheidung 
sollten Sie nicht nur die steuerlichen Auswirkungen im Blick haben, sondern auch Ihren tatsächli-
chen Finanzbedarf: Benötigen Sie das Geld sofort oder ist ein regelmäßiges Einkommen in der 
Zukunft sinnvoller? Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) hatte sich mit der Frage zu befassen, 
wie eine solche Rentenauszahlung steuerlich zu behandeln ist.
Die Klägerin erzielte im Jahr 2023 Einkünfte aus mehreren Rentenversicherungen. Darunter war 
auch eine monatlich gezahlte private Rente, deren in 2003 geschlossener Versicherungsvertrag 
entweder eine lebenslange Altersrente oder eine einmalige Kapitalauszahlung vorsah. Zu Rentenbe-
ginn im Jahr 2022 entschied sich die Klägerin für die lebenslange monatliche Rente. Gegen den in 
2024 ergangenen Steuerbescheid legte sie Einspruch ein. Sie war der Ansicht, dass die Rente nicht 
mit einem Ertragsanteil von 18 %, sondern als Kapitaleinkünfte besteuert werden müsse.
Die Klage vor dem FG war unbegründet. Die Rente wurde zu Recht als sonstige Einkünfte und nicht 
als Einkünfte aus Kapitalvermögen berücksichtigt. Bei der Rente der Klägerin handele es sich um 
eine Leibrente, deren Auszahlung vom Lebensalter der Klägerin abhängig sei. Durch die Ertragsan-
teilsbesteuerung werde die Klägerin mit allen Steuerpflichtigen gleichgestellt, die einen Kapitalwert 
- unabhängig davon, ob dieser aus versteuertem oder unversteuertem Einkommen stamme - bis 
zum Lebensende verrenten ließen.
Zwar erfülle die Rente im Wesentlichen die Voraussetzungen der Besteuerung als Kapitalvermögen, 
jedoch führe die Entscheidung der Klägerin zugunsten einer Verrentung und damit gegen eine 
einmalige Kapitalauszahlung dazu, dass die Vorschriften über Kapitaleinkünfte nicht anwendbar 
seien. Daher sei die Rente jährlich mit ihrem Ertragsanteil zu besteuern.
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Erbschaft unter Eheleuten: Wie der fiktive Zugewinnausgleichsanspruch ermittelt wird

Trennen sich im Güterstand der Zugewinngemeinschaft lebende Ehepaare, wird ein Zugewinnaus-
gleich durchgeführt und das während der Ehe erwirtschaftete Vermögen aufgeteilt. Stirbt jedoch ein 
Ehepartner, greift im Erbschaftsteuerrecht der sogenannte fiktive Zugewinnausgleich. Damit wird 
ermittelt, welcher Anteil des Nachlasses dem überlebenden Ehegatten aufgrund der Güterregelun-
gen eigentlich zustehen würde, und dieser Teil bleibt erbschaftsteuerfrei. Doch was passiert, wenn 
zusätzlich das üblicherweise steuerfreie Familienheim vererbt wird? Das Finanzgericht Berlin-Bran-
denburg (FG) musste entscheiden, wie dann der steuerpflichtige Erwerb berechnet wird.
Die Antragstellerin ist Alleinerbin ihres verstorbenen Ehemanns. Bis zu dessen Tod lebte das Ehe-
paar gemeinsam in einem Einfamilienhaus, dessen Eigentümer die Ehegatten je zur Hälfte waren. 
Gegenüber der Erbin setzte das Finanzamt Erbschaftsteuer fest, wobei ein fiktiver Zugewinnaus-
gleichsanspruch in Höhe des erklärten Werts und für das hälftige Miteigentum am Familienheim ein 
Freibetrag berücksichtigt wurde. Später reduzierte das Finanzamt in einem Änderungsbescheid den 
fiktiven Zugewinnausgleichsanspruch und erhöhte dadurch das Erbe und die Erbschaftsteuer, 
wogegen die Erbin Einspruch einlegte.
Der Antrag vor dem FG war nicht erfolgreich. Das Gericht bestätigte die Berechnung des
Finanzamts. Es wurde sowohl das Anfangsvermögen beider Ehegatten zutreffend mit 0 EUR ange-
setzt, als auch deren Endvermögen korrekt ermittelt. Die Ausgleichsforderung beträgt grundsätzlich 
die Hälfte des Betrags, um den der Zugewinn des einen Ehegatten den Zugewinn des anderen Ehe-
gatten übersteigt. Diese Forderung ist hier jedoch zu begrenzen, da bei der Bereicherung der Ehe-
frau noch die Steuerbefreiung für das Familienheim zu berücksichtigen war.
Der Auffassung der Antragstellerin, diese Begrenzung sei nur vorzunehmen, wenn der verstorbene 
Ehegatte das steuerbegünstigte Objekt allein erworben habe, folgte das Gericht nicht. Es sei uner-
heblich, ob der steuerfrei erworbene Vermögensgegenstand im Alleineigentum des Erblassers oder 
im Miteigentum des überlebenden Ehegatten gestanden habe. Der Zugewinnausgleichsanspruch 
war daher zu kürzen.
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Vorweggenommene Erbfolge: Führt ein Nießbrauchsverzicht zu einer Steuerbefreiung?

Wer seinen Nachkommen bereits zu Lebzeiten Vermögen übertragen möchte, kann dies durch eine 
Schenkung tun. Das ist steuerlich oft sinnvoll, um Freibeträge optimal auszunutzen. Benötigt der 
Schenker weiterhin die Erträge aus dem übertragenen Vermögen, kann er sich ein Nießbrauchsrecht 
vorbehalten. So lässt sich ein Mietshaus schon an die Kinder verschenken, während die Miete nach 
wie vor dem Schenker zusteht. Im Streitfall wurde ein landwirtschaftlicher Betrieb übertragen. Frag-
lich war, ob dafür eine Steuerbefreiung zu gewähren ist. Das Finanzgericht Schleswig-Holstein (FG) 
musste entscheiden.
Der Kläger erhielt von seinem Vater im Wege der vorweggenommenen Erbfolge einen Hof und land-
wirtschaftliche Flächen, an denen sich der Vater ein lebenslanges Nießbrauchsrecht einräumen ließ. 
Danach erwarb der Vater weitere landwirtschaftliche Flächen und bewirtschaftete diese gemeinsam 
mit den Nießbrauchsflächen. Die zusätzlichen Flächen übertrug er später ebenfalls auf den Kläger. 
Zudem sollte der vorbehaltene Nießbrauch zum Teil beendet werden.
Im Gegenzug verpflichtete sich der Kläger, ein in seinem Eigentum stehendes Grundstück dem 
Schenker zum Hausbau zu übertragen. Daraufhin setzte das Finanzamt Schenkungsteuer fest. 
Dabei berücksichtigte es sowohl den Nießbrauchsverzicht als auch die vom Schenker an den Kläger 
übertragenen Grundstücke sowie die Grundstücksübertragung des Klägers an den Schenker 
(Abzinsung des Grundstückswerts auf den Tag des Abschlusses des Übertragungsvertrags). Der 
Kläger begehrte - allerdings vergeblich - die Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Betriebe und 
wandte sich gegen die vom Finanzamt vorgenommene Abzinsung des Grundbesitzwerts.
Die Klage vor dem FG war nur hinsichtlich der Abzinsung des Grundbesitzwerts erfolgreich. Die vom 
Kläger beantragte Steuerbegünstigung für den schenkweise erklärten Nießbrauchsverzicht wurde 
hingegen nicht gewährt. Ob ein Nießbrauchsverzicht Wirtschaftsteil des land- und forstwirtschaftli-
chen Betriebs ist, muss für den Betrieb des Schenkers und für den des Klägers getrennt betrachtet 
werden.
Im Schenkungsvertrag war nämlich nicht der land- und forstwirtschaftliche Betrieb Schenkungsge-
genstand, sondern lediglich die Grundstücke als dessen Grundlagen, die Basis der Bewirtschaftung 
sind. Damit wurde die Voraussetzung der Weiterführung des Betriebs nicht erfüllt. Im Übrigen kann 
der Verzicht auf ein Nießbrauchsrecht nicht erbschaftsteuerlich begünstigt sein.
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Schulden eines Dritten: Einfach so kann das Finanzamt den Arbeitslohn auch nicht pfänden

Wie heißt es so treffend? Vor dem Finanzamt gibt es kein Entkommen. Und das kann nicht nur die eige-
nen Steuerschulden betreffen, sondern auch "geerbte" Verbindlichkeiten. Werden diese - aus welchem 
Grund auch immer - nicht beglichen, kann das Finanzamt Pfändungen veranlassen, um die offenen Beträ-
ge einzutreiben. Im Streitfall ging es um Schulden des Vaters, für die der Sohn herangezogen wurde. Das 
Finanzgericht Sachsen (FG) musste feststellen, ob die eingeleiteten Pfändungen zu Recht erfolgten.
Das Finanzamt betrieb gegen den Antragsteller die Vollstreckung aus einem Duldungsbescheid, mit dem 
er für Abgabenrückstände seines Vaters in Anspruch genommen wurde. Der Antragsteller legte 
Einspruch gegen den Bescheid ein und beantragte Aussetzung der Vollziehung (AdV). Bereits während 
des Einspruchsverfahrens veranlasste das Finanzamt jedoch Kontopfändungen - darunter war auch das 
Gehaltskonto des Antragstellers. Außerdem pfändete es mit einer Pfändungs- und Einziehungsverfügung 
die Ansprüche des Antragstellers auf Arbeitseinkommen gegen seine Arbeitgeberin.
Der Antrag auf AdV vor dem FG hatte teilweise Erfolg. Das Finanzamt muss die Pfändungs- und Einzie-
hungsverfügungen gegenüber der Bank und der Arbeitgeberin vorläufig aufheben. Die Vollstreckung des 
Duldungsbescheids ist bis zur Entscheidung über den Antrag auf AdV einzustellen. Eine Vollstreckungs-
maßnahme ist unbillig, wenn die Vollstreckung dem Schuldner einen unangemessenen Nachteil bringen 
würde, der durch kurzfristiges Abwarten oder durch eine mildere Maßnahme vermieden werden könnte.
Nach Ansicht des Senats war dies hier der Fall: Die Pfändungen gefährdeten die Sicherstellung des 
laufenden Lebensunterhalts des Antragstellers, was dieser auch glaubhaft darlegte. Damit waren sowohl 
die Pfändung des Gehaltskontos als auch die Pfändung des Anspruchs auf Arbeitsentgelt unbillig.

Hinweis: Im Übrigen hat der darüber hinausgehende Antrag auf die einstweilige Einstellung der Vollstre-
ckung aus dem Duldungsbescheid keinen Erfolg.
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Preisgeld oder Entgelt: Regeln für Berufsreiter

Wer ist eigentlich umsatzsteuerpflichtig, wenn Berufsreiter bei erfolgreicher Turnierteilnahme mit 
einem fremden Pferd Preisgelder von Dritten erhalten? Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat in 
einem aktuellen Schreiben hierzu Klarheit geschaffen. Grundlage sind Entscheidungen des Bundes-
finanzhofs (BFH) aus dem Jahr 2020 sowie des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) aus dem Jahr 
2023. In diesem Zusammenhang wurde auch der Umsatzsteuer-Anwendungserlass angepasst, um 
die steuerliche Behandlung platzierungsabhängiger Zahlungen verbindlich zu regeln.
Nach der BFH-Rechtsprechung sind Preisgelder, die ein Reiter bei erfolgreicher Teilnahme an einem 
Turnier von einem Dritten (z.B. dem Eigentümer des Pferdes oder dem Veranstalter) erhält, kein 
Entgelt für eine steuerbare Leistung des Reiters. Entscheidend ist, dass das Preisgeld nicht für die 
Überlassung des Pferdes durch seinen Eigentümer, sondern für das Erzielen eines bestimmten 
Wettbewerbsergebnisses gezahlt wird. Da der Erhalt des Preisgelds leistungsabhängig ist und 
gewissen Unwägbarkeiten unterliegt, besteht kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der 
Überlassung des Pferdes und dem Erhalt des Preisgelds.
Dies gilt gleichermaßen für Anteile am Preisgeld, die ein Reiter vom Eigentümer des Pferdes erhält, 
wenn er mit einem fremden Pferd erfolgreich an einem Turnier teilnimmt. Auch hier steht das Wett-
bewerbsergebnis im Mittelpunkt, nicht andere Leistungen des Reiters. In Ausnahmefällen kann eine 
Preisgeldzahlung nach Auffassung von BFH und EuGH allerdings auch Entgelt für eine Leistung des 
Reiters sein: wenn sie einen wesentlichen Vertragsbestandteil darstellt, von dem der Reiter die 
Erbringung seiner (nicht nur aus der bloßen Turnierteilnahme bestehenden) Leistung abhängig 
macht.

Hinweis: Die Grundsätze des BMF-Schreibens gelten für alle offenen Fälle.

Breitfeld Nitsche und Partner Steuerberatungsgesellschaft
Neuer Wall 26–28  |  20354 Hamburg  |  Tel. +49 (0)40 36 77 55  |  Fax +49 (0)40 36 72 54

e-mail | mail@bnp-steuerberatung.hamburg  |  web | www.bnp-steuerberatung.hamburg



Steuerstraftaten 2024: Steuerfahndung erledigte bundesweit 34.247 Fälle

Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt und kann mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet 
werden. Ab einem Hinterziehungsbetrag von 50.000 EUR muss nach der Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs regelmäßig eine Freiheitsstrafe (ggf. auf Bewährung) verhängt werden; dies gilt 
sowohl für die Steuerhinterziehung durch aktives Tun als auch für die Steuerhinterziehung durch 
Unterlassen. Wer mit seiner Tat einen Hinterziehungsbetrag von 1.000.000 EUR erreicht, kann in 
der Regel nicht mehr auf eine Bewährungsstrafe hoffen, sondern muss in Haft. Prominente Beispiele 
hat es hierfür in der Vergangenheit durchaus häufiger gegeben.
Das Bundesministerium der Finanzen hat nun die Statistik über Steuerstraftaten und Steuerord-
nungswidrigkeiten für das Jahr 2024 veröffentlicht. Hiernach wurden in den Bußgeld- und Strafsa-
chenstellen der Finanzämter (FA) bundesweit insgesamt rund 50.000 Strafverfahren wegen Steuer-
straftaten bearbeitet. Daneben wurden 5.900 Bußgeldverfahren abgeschlossen und Bußgelder von 
14,5 Mio. EUR festgesetzt. Die Steuerfahndung erledigte im Jahr 2024 insgesamt 34.247 Fälle. 
Dabei wurden Mehrsteuern von 2,6 Mrd. EUR erzielt, Freiheitsstrafen von insgesamt 1.345 Jahren 
ausgesprochen und Geldstrafen von 16,8 Mio. EUR verhängt.

Hinweis: Ein Strafverfahren kann von vornherein abgewendet werden, wenn der Steuersünder 
rechtzeitig eine strafbefreiende Selbstanzeige beim FA einreicht und damit vollumfassend reinen 
Tisch gegenüber dem Fiskus macht. Hierfür darf die Tat aber noch nicht entdeckt worden sein. Eine 
Selbstanzeige sollte aber unbedingt mit dem steuerlichen Berater besprochen werden, denn die 
Voraussetzungen hierfür sind gesetzlich streng festgelegt. Fehler bei der Selbstanzeige können die 
gewünschte Straffreiheit schnell entfallen lassen.
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Bessere Bezahlung im Niedriglohnsektor: Mindestlohn und Minijobgrenze steigen im neuen Jahr 
erheblich

Gute Nachrichten für Beschäftigte im unteren Lohnsektor: Der Mindestlohn ist zum 01.01.2026 
von 12,82 EUR auf 13,90 EUR pro Zeitstunde angehoben worden - ein Plus von 8,42 %. Arbeitge-
ber und Gewerkschaften hatten in der Mindestlohnkommission lange um die nächsten Erhöhungs-
schritte gerungen. Zum 01.01.2027 wird der Mindestlohn schließlich weiter auf 14,60 EUR pro 
Stunde steigen, was eine Anhebung um weitere 5,04 % darstellt.
Da der Mindestlohn auch für Minijobs gilt, ist die Verdienstgrenze für Millionen Minijobber zu 
Jahresbeginn automatisch von 556 EUR auf 603 EUR pro Monat gestiegen; ab 2027 dürfen Mini-
jobber dann 633 EUR pro Monat verdienen.

Hinweis: Minijobber dürfen in einzelnen Monaten des Jahres auch über den genannten Verdienst-
grenzen liegen, sofern sie diese insgesamt für das Arbeitsjahr durchschnittlich einhalten.
Ein Minijob hat unter anderem steuerliche Vorteile, da nur 2 % pauschale Lohnsteuer fällig werden. 
In der Regel übernimmt der Arbeitgeber die pauschale Lohnsteuer. Der Verdienst aus einem Minijob 
muss bei gewählter pauschaler Lohnversteuerung zudem nicht mehr in der Einkommensteuererklä-
rung angegeben werden. Minijobber müssen zudem keine Beiträge für Kranken-, Pflege- und 
Arbeitslosenversicherung zahlen. Nur für die Rentenversicherung müssen sie einen Teil der Beiträge 
selbst übernehmen; sie können sich allerdings von den Pflichtbeiträgen befreien lassen.
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Doppelte Haushaltsführung: Studierende mit eigenem Haushalt im Elternhaus können Kosten 
absetzen

Studierende, die bereits einen Berufsabschluss - etwa einen Bachelor - in der Tasche haben, können 
während der weiteren Ausbildung die Kosten einer doppelten Haushaltsführung absetzen, so dass 
unter anderem die Miete für ein Zimmer oder eine Wohnung am Studienort als Werbungskosten 
anerkannt wird. Ein neues Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) senkt nun die Hürden für einen Kos-
tenabzug, sofern der Erstwohnsitz noch im Elternhaus liegt: Die BFH-Richter erkannten den separa-
ten Haushalt eines Studenten im Wohnhaus der Eltern steuerlich als Hauptwohnung an - unerheb-
lich war für das Gericht, dass der Student die Wohnräume dort kostenlos nutzen durfte.
Bislang galt die Regel, dass man sich zu mindestens 10 % an den Haushaltskosten am Hauptwohn-
sitz beteiligen muss. Nur in diesem Fall war die Miete am Studienort absetzbar. Der BFH entschied 
jedoch, dass die finanzielle Beteiligung an den Kosten der Lebensführung bei Einpersonenhaushal-
ten nicht zu prüfen ist, da sie "denknotwendigerweise" gegeben sei. Wer alleine lebt, muss seine 
Kosten schließlich auch alleine tragen.
Entscheidend für die steuerliche Anerkennung der doppelten Haushaltsführung war, dass der 
Student einen eigenen Haushalt im Elternhaus eingerichtet hatte: Er hatte dort die obere Etage samt 
Küche und Bad bewohnt. Zudem war er wirtschaftlich unabhängig von den Eltern und hatte eigene 
Einnahmen, unter anderem aus einer Tätigkeit an der Uni. Aus diesem Grund spielte es laut BFH 
keine Rolle, dass die Eltern ihm die Wohnräume kostenlos überlassen hatten.

Hinweis: Erkennt das Finanzamt (FA) eine doppelte Haushaltsführung an, dürfen Studenten die 
Kosten für ihre Zweitwohnung am Studienort mit höchstens 1.000 EUR pro Monat als Werbungs-
kosten abrechnen. Absetzbar sind neben Miete und Nebenkosten auch die Zweitwohnungsteuer 
sowie die Ausgaben für den Umzug und das Renovieren. Auch die Kosten für eine neue Einrichtung 
in der Zweitwohnung, z.B. ein Kühlschrank oder Herd, gehören zu den abziehbaren Aufwendungen. 
Liegt der Gesamtbetrag inklusive Umsatzsteuer unter 5.000 EUR, akzeptiert das FA die Kosten ohne 
weitere Prüfung.
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